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Governance von Arbeit im deutschen Erwerbssystem: Alte, neue oder keine 

Normalitäten? 

Abstract: Seit dem Ende der Industriegesellschaft lastet auf Unternehmen, Arbeitsmärkten, Sozial-

versicherungssystemen, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Deutschland ein anhaltend star-

ker Veränderungsdruck; sie werden in hohem Tempo reformiert, modernisiert und ,umgebaut‘. Die 

Organisation von Arbeit wird verstärkt an die Erfordernisse der Märkte angepasst, neue Segmente 

prekärer Beschäftigung entstehen, aber gleichzeitig wachsen in vielen Bereichen auch die Hand-

lungsspielräume und die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen.  

Der Beitrag analysiert den Wandel insbesondere unter dem Gesichtspunkt von institutionellen Re-

formprozessen und den darauf bezogenen Reaktionen gesellschaftlicher Akteure. In Anlehnung an 

institutionentheoretische Konzepte werden für das deutsche Erwerbssystem vor allem unzureichende 

institutionelle Anpassungen an gesellschaftlichen Wandel (Drift) und Anlagerungen ,neuer‘ an beste-

hende Institutionen (Layering) diagnostiziert; gemeinsam fügen sich diese Muster in eine Dynamik der 

Dezentralisierung von Regulierungs- und Entscheidungskompetenzen. Die reflexiven Reaktionen kol-

lektiver und individueller Akteure wirken sich in Prozessen der Einkapselung traditioneller Beschäfti-

gungsmuster, der Re-Organisation von Machtkonstellationen oder der Kompensation zusätzlicher 

Belastungen aus. Die sozialen Konsequenzen folgen einer Logik der bipolaren Heterogenisierung, 

d.h. neben dem fortbestehenden, aber schrumpfenden Kern der Erwerbsbevölkerung, dessen Le-

benszusammenhänge weiterhin durch Normalarbeitsverhältnis, Normalfamilie und Normalbiographie 

bestimmt sind, entwickelt sich eine wachsende Divergenz von einerseits privilegierten, andererseits 

prekarisierten Lebensverhältnissen. Die Verteilung auf diese verschiedenen Segmente scheint dabei 

vor allem vom Bildungsstatus und der Familienform abzuhängen. 

Der vorliegende Beitrag will den Wandel von Erwerbsarbeit strukturiert erfassen, in-
dem die institutionellen Veränderungen des deutschen Arbeitssystems in ihren 
Wechselwirkungen mit dem Handeln relevanter Akteure seit den 1980er Jahren be-
trachtet werden. Referenzfolie der Analyse ist somit die spezifische Variante des in 
der Nachkriegszeit in Deutschland etablierten fordistisch-tayloristischen Produktions-
systems: Dies zeichnet sich vor allem durch die Bedeutung beruflich qualifizierter 
Kernbelegschaften in den industriellen Großbetrieben, eine nach dem Industrieprin-
zip organisierte Interessen- und Tarifpolitik sowie ein stark erwerbszentriertes So-
zialmodell aus. Das Besondere der von uns verfolgten Perspektive liegt darin, über 
die ,immanenten‘, d.h. jeweils nur auf die spezifischen Teilsysteme und Politikfelder 
bezogenen, Analysen hinauszugehen, um auf Wechselwirkungen und Komplementa-
ritäten oder auch auf ,Widersprüche‘ zwischen denselben verweisen zu können.  
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Um das Wechselspiel von Akteurshandeln, Normbildungsprozessen und institutionel-
ler Regulierung sowie von sozialen und arbeitsmarktlichen Strukturen über die ver-
schiedenen Teilsysteme und Themenfelder hinweg analysieren zu können, bedienen 
wir uns des Governance-Begriffs (vgl. Dingeldey u.a. 2014b). Dieser gilt als „aner-
kannt uneindeutiger Begriff“ (Blumenthal 2005), der es gleichwohl als eine Art „Brü-
ckenbegriff“ (Schuppert 2005) ermöglicht, sich interdisziplinär mit ähnlichen Themen 
und Problemen zu befassen. Governance ist geprägt durch neo-institutionalistische 
Theorien mittlerer Reichweite (Schimank 2007), aber in hohem Maße offen bzw. an-
schlussfähig an weitere theoretische Konzepte. Mittlerweile liegen umfangreiche Ar-
beiten vor, die solche theoretischen Bezüge spezifizieren und ausarbeiten (Benz 
2007; Grande 2012). Obgleich die enorme Weite des Begriffes damit als produktiv 
anzusehen ist, ist einer unbestimmbaren Beliebigkeit in seiner Verwendung vorzu-
beugen. Ein gemeinsames Verständnis kann sich zunächst an einer Definition von 
Renate Mayntz orientieren, die „Governance“ versteht als das „…Gesamt aller ne-
beneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sach-
verhalte: von der institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über ver-
schiedene Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis hin zu 
hoheitlichem Handeln staatlicher Akteure“ (Mayntz 2004). 

Damit ist zunächst ein analytischer Zugang anvisiert und der Zusammenhang 
von institutionen- und handlungstheoretischen Konzepten wird weitgehend in Anleh-
nung an den Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus interpretiert (Mayntz/ 
Scharpf 1995). Hier werden individuelle und kollektive Akteure mit ihrer jeweiligen 
Ressourcenausstattung immer auch als Träger von Zielen und Interessen gesehen, 
zwischen denen Aushandlungs- und Auseinandersetzungsprozesse in verschiede-
nen Formen stattfinden.  

Der hier als heuristisches Konzept genutzte Governance-Ansatz ist prädestiniert, 
Verschiebungen und Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Regelungsfel-
dern und -ebenen oder auch zwischen gesellschaftlichen Funktionssystemen sicht-
bar zu machen und aufeinander zu beziehen (Benz 2004). Singuläre bzw. auf einzel-
ne Regelungsbereiche oder Politikfelder bezogene Befunde lassen sich somit in ei-
nen systematischen und komplexen Gesamtzusammenhang einbinden. Insofern wird 
,das Erwerbssystem‘ hier als ein spezifisches Arrangement aufeinander bezogener 
Institutionen verstanden (z.B. Arbeitsrecht, Tarifsystem, [arbeitsbezogenes] Bil-
dungssystem, Familienpolitik, Arbeitsschutz, Arbeitsorganisation etc.), die in ihrem 
Zusammenwirken, einen Handlungsrahmen für die Akteure des Erwerbssystems 
darstellen. Die Differenzierung von Regelungs- und Interaktionsformen öffnet den 
Blick auf sich verändernde Konstellationen von Akteuren und deren jeweilige 
Machtressourcen. Der Wandel des Erwerbssystems lässt sich so im Sinne reflexiver 
Modernisierung als ein Prozess begreifen, in dem es nicht nur darum geht, Funk-
tionsprobleme des Erwerbssystems zu lösen bzw. zu bearbeiten, sondern die Bedin-
gungen zukünftiger Problembearbeitung selbst zu reorganisieren und wieder bzw. 
neu herzustellen.  
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Die in diesem Kontext zu beantwortenden Fragen lauten: 

1. Wie verändern sich einzelne Elemente und Formen der Governance von Er-
werbsarbeit?  

2. Was sind die Gründe und Mechanismen des Wandels?  
3. Welche Folgen ergeben sich für die mit der Erwerbsarbeit verbundene Funk-

tion der sozialen Integration und Sicherung?  

Dabei erscheint der Wandel der Governance des Erwerbssystems als Ausdruck ei-
nes gesellschaftlichen Such- und Orientierungsprozesses, der unter großer Unsi-
cherheit stattfindet und mit zunehmender Komplexität der Handlungs- und Funk-
tionsbedingungen einhergeht. Konkrete Veränderungsdynamiken in Bezug auf den 
Umgang mit den Strukturproblemen von Arbeit beziehen sich daher auf die Bereiche 
der Vermarktung und Transformation von Arbeitskraft, der kollektiven Organisation 
von Interessen, der Gestaltung des Sozialstaates sowie der Organisation der Repro-
duktionsbedingungen. Dabei gilt es auch zu hinterfragen, inwiefern sich Mechanis-
men der gesellschaftlichen Problembearbeitung selbst verändern. Entsprechende 
reflexive Prozesse werden systematisch in die Analysen einbezogen.  

Im Detail werden jene Entwicklungen nachgezeichnet, die das deutsche Er-
werbssystem während der vergangenen Dekaden durchlaufen hat. Aufgrund der be-
kannten Megatrends – Entwicklung zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, 
wachsende globale Konkurrenz und expandierende Renditeerwartungen, aber auch 
soziokultureller Wandel und damit einhergehende Veränderungen von Arbeitsan-
sprüchen, Lebensstilen oder Geschlechterrollen – unterliegt auch die Governance 
des Erwerbssystems einem enormen und anhaltenden Veränderungsdruck. Inwie-
fern der zu beobachtende Wandel dazu führt, dass ,alte‘ Normalitäten bzw. Standar-
disierungen allein zu Gunsten zunehmender Differenzierung aufgehoben werden 
oder aber auch ,neue‘ Normalitäten entstehen, ist das zentrale Erkenntnisziel.  

Im Folgenden beziehen wir uns auf verschiedene empirische Studien, die unter 
anderem in dem von den Autoren (2014a) herausgegebenen Sammelband „Wandel 
der Governance von Erwerbsarbeit“ unter Anwendung der Governance-Perspektive 
erarbeitet wurden. Dabei ist es das Ziel, generelle Entwicklungslinien und dabei zu 
identifizierende, neue Ordnungsmuster aufzuzeigen. Letztere befinden sich aller-
dings in recht unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die zum Teil als reversibel 
bzw. offen für weitere Richtungsänderungen erscheinen, so dass noch nicht ab-
schließend zu bestimmen ist, wie die deutsche Version eines postfordistischen Er-
werbssystems zukünftig aussehen wird.  

1 Zur Analyse von ,unfertigen‘ Prozessen  

Für wesentliche Facetten des Erwerbssystems lassen sich gravierende Veränderun-
gen, aber auch Stabilitäten und Kontinuitäten feststellen. Einschneidende Brüche 
und Pfadwechsel in den institutionellen Strukturen und den Spielregeln des Erwerbs-
systems sind bei näherem Hinsehen selten. Dennoch werden die ehemals wirksa-
men Standardisierungen und Normalitäten des fordistisch-tayloristisch geprägten 
Produktionssystems der Nachkriegsära zunehmend eingeschränkt oder abgelöst. 
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Die beobachtbaren Veränderungen verweisen zunächst auf eine zunehmende Plura-
lisierung und Flexibilisierung – und damit auf eine massive Komplexitätssteigerung. 
Viele der beschriebenen Prozesse – etwa sozialpolitische Reformen oder arbeitsor-
ganisatorische und personalpolitische Umstrukturierungen in Unternehmen – spie-
geln den Trial-and-Error-Charakter von Umbauprozessen sowie die Vorläufigkeit der 
damit verfolgten Problembearbeitungen wider. Es zeigen sich Ungleichzeitigkeiten 
der Reformen und Veränderungen in verschiedenen Bereichen, die (nicht intendierte) 
Nebenfolgen zeitigen, welche ihrerseits im selben oder auch in anderen Bereichen 
vielfältige Korrekturen und Anpassungsreaktionen – etwa in der Familie oder im Be-
trieb – nach sich ziehen.  

Die Interpretation der verschiedenen Formen institutionellen Wandels zeigt – in 
Anlehnung an die Typologie von Streeck und Thelen (2005, vgl. auch Rehder 
2014) – zum einen ,horizontale‘ Verschiebungen, überwiegend in der Form von An-
lagerungen (Layering), sowie ein Auseinanderdriften der institutionellen Regulierung 
und der sich verändernden gesellschaftlichen Realität (Drift). Zum anderen sind 
,vertikale‘ Veränderungen in Form eines Downscalings zu beobachten, also einer 
Verlagerung der Regulierungs- und Koordinierungsmechanismen auf jeweils ,untere‘ 
Handlungsebenen (Abschnitt 2). Im Anschluss lassen sich verschiedene Anpas-
sungsreaktionen kollektiver und individueller Akteure in den unterschiedlichen Funk-
tionsbereichen des Erwerbssystems aufzeigen, welche die institutionellen Moderni-
sierungspfade reflexiv verstärken (Abschnitt 3). Die zusammenfassende Interpreta-
tion übergreifender Verlaufs- und Strukturmuster mündet in den Befund einer „bipola-
ren Heterogenisierung“. Als Folge der benannten Dynamiken des Wandels lassen 
sich partiell ,neue‘ Normalitäten und Komplementaritäten entdecken, die sich jedoch 
als nur bedingt stabil und noch keinesfalls als umfassende Konturen einer neuen 
Governance von Erwerbsarbeit interpretieren lassen (Abschnitt 4).  

2 Muster des institutionellen Wandels: Stabilität und Veränderung 

Der Blick über verschiedene Handlungsfelder hinweg zeigt eine weitreichende Konti-
nuität tradierter institutioneller Strukturen, die allerdings vielfach mit partiellen Refor-
men oder auch schleichenden Anpassungen einhergeht. Die zunächst paradox er-
scheinende Parallelität von gravierenden Veränderungen und erstaunlichen Stabilitä-
ten wird plausibel, wenn die Ursachen und daraus resultierende Formen des Wan-
dels genauer betrachtet werden. So stellt Mückenberger (2014) hinsichtlich der Ur-
sachen des Wandels fest, dass die institutionellen Strukturen der eher qualitativen 
Regelungsbereiche – z.B. Ausbildungssystem, Betriebsverfassung oder Organisation 
des Arbeitsschutzes – bislang kaum betroffen waren. Expliziter Reformdruck kon-
zentrierte sich dagegen auf jene Bereiche, die für Unternehmen und/oder die staatli-
chen Sozialsysteme unmittelbar und kurzfristig wettbewerbs- und kostenrelevant, 
d.h. quantitativ wirksam waren. Zu nennen sind hier z.B. die Arbeitsmarktreformen 
bzw. die Erleichterung des Einsatzes von Leiharbeit und Befristungen in der ver-
gangenen Dekade. Dabei gilt es jedoch festzuhalten, dass unterschiedliche Intensitä-
ten und Wirkungen der Veränderungen über unterschiedliche Muster und Formen 
des institutionellen Wandels hergestellt werden.  
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2.1 Horizontale Veränderungen: Drift und Layering 

Wenn die Typologie von Streeck und Thelen (2005) zu den Mechanismen institutio-
nellen Wandels zugrunde gelegt wird, kann zunächst konstatiert werden, dass eine 
vollständige und abgeschlossene Ersetzung eines institutionellen Arrangements 
durch ein anderes (Displacement oder Conversion) bislang kaum zu beobachten ist. 
In Bezug auf die anderen Mechanismen wird jedoch kritisiert, dass sie nur bedingt 
trennscharf sind bzw. jeweils unterschiedliche Aspekte des gleichen Prozesses er-
fassen (Rehder 2014). Am deutlichsten identifizierbar erscheint das Layering, d.h. 
der Wandel durch Überlagerung bzw. Anlagerung.  

Während noch in den 1990er Jahren konservative Wohlfahrtsstaaten als „frozen 
landscapes“ bezeichnet wurden (Esping-Andersen 1996), um deren Unvermögen zur 
Reform zu charakterisieren, musste diese Einschätzung aufgrund der Reformaktivitä-
ten in den 2000er Jahren revidiert werden. Gleichwohl werden die politischen Macht-
verhältnisse in den konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaaten wie der Bundes-
republik dahingehend charakterisiert, dass weiterhin jeweils unterschiedliche Ak-
teurskonstellationen bestehende institutionelle Arrangements verteidigen bzw. deren 
Reform verhindern (Merkel 2003; Schmidt 2007). Konkret vollzieht sich der institutio-
nelle Wandel auf der Makroebene des deutschen Erwerbssystems daher vielfach in 
Form eines Erhalts alter Regelungsstrukturen, an die im Zuge des politischen Re-
formprozesses ,neue‘ – für das geltende konservativ-korporatistische Wohlfahrtssys-
tem zum Teil als systemfremd zu charakterisierende – Institutionen angelagert wer-
den. Dabei wird angenommen, dass die entsprechenden Veränderungen primär zu 
Lasten von Outsidern gehen, deren Interessen durch die etablierten Akteure nicht 
repräsentiert sind, also insbesondere junge Arbeitnehmer, Frauen, Migranten oder 
auch kleine Unternehmen. Als Folge dieses Wandels wird eine „institutionelle Duali-
sierung“ konstatiert (Palier/Thelen 2010b; 2010a). 

Entsprechende Muster des institutionellen Wandels sind insbesondere in Bezug 
auf die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung zu beobachten. So wird die 
Alterssicherung über die Sozialversicherung mittlerweile über ergänzende, institutio-
nell geförderte Formen privater Vorsorge flankiert. Die bisher wohl tiefgreifendste 
Veränderung ist jedoch im Zuge der Hartz-Reformen mit Blick auf die soziale Siche-
rung von Arbeitslosen bzw. Erwerbsfähigen herbeigeführt worden. Dabei entspre-
chen der Erhalt der Statussicherung im Versicherungsmodell (Arbeitslosgengeld I) 
und die Einführung des Arbeitslosengeldes II als bedürftigkeitsgeprüfte Grundsiche-
rung in klassischer Weise dem Muster des Layering (siehe oben)2 . Mit der deutli-
chen Modifizierung von Zugangs- und Zumutbarkeitsregelungen beschränkt sich die 
Reichweite der noch immer statussichernd angelegten Arbeitslosenversicherung auf 
jenen kleineren Teil vorübergehend Arbeitsloser, die zuvor ein ausreichendes Ein-
kommen erzielt haben und über marktgängige Qualifikationen verfügen. Perspekti-
visch erscheint jedoch eine nachhaltige Überlagerung der fordistisch geprägten Insti-

                                                           
2 Ergänzt wurde dieser Prozess durch die Abschaffung des Systems der Arbeitslosenhilfe sowie durch die 
Konvertierung der Sozialhilfe, die nun auf die Sicherung von nicht-erwerbsfähigen Personen beschränkt ist. 



 

10  AIS-Studien 7 (2) 2014: 5-21 

tutionen möglich, da mittlerweile die Mehrheit der Arbeitslosen Leistungen der 
Grundsicherung bezieht.  

In Kombination mit der Entwicklung der Arbeitsmarktstrukturen, die maßgeblich 
durch die Einführung verschiedener Formen flexibler Beschäftigung sowie die Ero-
sion der Einkommens- und Beschäftigungsformen innerhalb des Normalarbeitsver-
hältnisses geprägt sind, erweist sich die Dualisierungsthese jedoch als nicht hinrei-
chend, um das entstandene institutionelle Arrangement zu skizzieren. So sind Leis-
tungen im Rahmen des ALG I vor allem für Frauen aufgrund der zuvor – oftmals im 
Rahmen von Teilzeitarbeit – erzielten geringen Einkommen nicht existenzsichernd 
und verweisen die Betroffenen trotz ihrer Anwartschaften im Versicherungssystem 
entweder auf Unterhaltsleistungen durch einen männlichen Ernährer oder auf  
Leistungen des ALG II (Dingeldey 2014). Entsprechend sind auch das Normalar-
beitsverhältnis und die verschiedenen Formen flexibler Beschäftigung nicht als einfa-
che Dualität zu fassen (Marx 2011). So etabliert sich etwa Teilzeitarbeit zunehmend 
als ,Normalarbeit‘ von Müttern, wobei sich die damit einhergehenden Prekaritätsrisi-
ken oftmals erst mittel- oder langfristig entfalten. Andere flexible Beschäftigungsfor-
men, wie beispielsweise Leiharbeit, etablieren sich sowohl als Beschäftigungsform 
für Hochqualifizierte, z.B. Ingenieure, als auch für Geringqualifizierte – mit durchaus 
unterschiedlichem Risikoprofil. Entsprechend sind die Prekarisierungspotentiale be-
stimmter flexibler Beschäftigungsformen nach Branche und Beschäftigtengruppe 
sehr unterschiedlich ausgeprägt (Köhler/Krause 2014). 

In anderen Regelungsbereichen und Politikfeldern wie der Tarifpolitik waren bis-
lang kaum explizite, pfadbrechende politische Reformen zu beobachten. Hier erfolgt 
der Wandel primär über den Mechanismus Drift, also einer ungenügenden Anpas-
sung an veränderte Umweltbedingungen. Indem etwa Unternehmen aus den Arbeit-
geberverbänden abwandern oder gar nicht erst eintreten, nimmt die Relevanz des 
flächendeckenden Tarifsystems sukzessive ab bzw. konzentriert sich auf die 
Stammbelegschaften in den industriellen Kernsektoren, im öffentlichen Dienst oder 
bei großbetrieblich organisierten Dienstleistungen wie Banken und Versicherungen 
(WSI-Tarifarchiv 2013). Spiegelbildlich dazu steigt die Zahl der Arbeitnehmer, die 
weder durch Tarifpartner noch durch Betriebsräte vertreten werden – und damit nicht 
mehr von den tradierten institutionellen Arrangements der Arbeitsbeziehungen in 
Deutschland profitieren (Groß 2014). Die im Rahmen der Kollektivvereinbarungen 
zunehmend eingeführten Öffnungs- und Härtefallklauseln sind wiederum eher als 
eine Art Anlagerung an die bestehenden Regelwerke zu verstehen, die darauf abzie-
len, Tarifverträge flexibler an die konkreten betrieblichen Bedingungen anzupassen 
(Dombois/Holtrup 2014). Als Folge dieser Entwicklung sind nicht nur Branchen mit 
geringer oder fehlender Tarifdeckung von zunehmender Niedriglohnbeschäftigung 
betroffen, sondern es zählen vermehrt auch Branchen dazu, die teilweise durch öf-
fentliche Arbeitgeber geprägt sind, wie das Gesundheits- und Sozialwesen (Bernin-
ger/Schröder 2014).  

Eine Kombination aus Drift und Layering zeichnet auch den institutionellen Wan-
del des dualen Berufsbildungssystems aus. Aufgrund der Expansion der Beschäfti-
gung im Dienstleistungssektor und der damit einhergehenden Ausweitung vollzeit-
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schulischer Ausbildungen sowie der zunehmenden Konkurrenz durch das Hoch-
schulstudium wird das duale Ausbildungssystem von den (qualifizierten) Schulab-
gängern immer seltener nachgefragt. Gleichzeitig orientiert sich die Arbeitgeberseite 
an kurzfristigen Kosten-Nutzen-Kalkülen, so dass die Bereitschaft abnimmt, Ausbil-
dungsplätze im dualen System entsprechend der gegebenen Nachfrage anzubieten. 
Da somit ein erheblicher Teil vor allem der gering qualifizierten Schulabgänger kei-
nen Zugang zum ersten Ausbildungsmarkt findet, erfüllt das duale Berufsbildungs-
system die ihm zugeschriebenen Funktionen immer seltener. Weder gelingt es, Ju-
gendliche mit niedrigem Schulabschluss (und häufig mit Migrationshintergrund) in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, noch werden die für Unternehmen relevanten 
Schlüsselkompetenzen, z.B. hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zu lebens-
langem Lernen, in ausreichendem Maße vermittelt und bereitgestellt. Das Über-
gangssystem, das dem dualen System angelagert wurde, erweist sich unter diesen 
Aspekten eher als provisorische Ergänzung, denn als funktional adäquate Lösung 
(Baethge 2014). Das duale Berufsbildungssystem verliert damit gleichwohl seine 
dominante Stellung im deutschen Bildungssystem, da die ,Produktion‘ sowohl von 
Hochschulabsolventen als auch von Geringqualifizierten zunimmt.  

Die verschiedenen Befunde zu Analysen in unterschiedlichen Politikfeldern be-
stätigten mithin insgesamt eine weitgehende Stabilität des ,alten‘ institutionellen 
Kerns, der jedoch durch An- bzw. Überlagerung durch neue Institutionen oder auf-
grund von Drift an Bedeutung verliert. Die Auswirkungen dieser horizontalen Verän-
derungsdynamik werden allerdings in entscheidender Weise durch deren Verschrän-
kung mit der vertikalen Dynamik des institutionellen Wandels geprägt. 

2.2 Vertikale Veränderungen: Downscaling  

Parallel zum horizontalen Wandel der Institutionen bzw. auch als Teil desselben fin-
det eine Verlagerung von Regulierungs- und Koordinierungsaufgaben von höheren, 
zentralen auf niedrigere, dezentrale Ebenen statt. Dieser Prozess ist freilich nicht 
einfach als institutionelle Dezentralisierung zu fassen, da er auch die Verschiebung 
von Verhandlungen bzw. Wahl- und Entscheidungskompetenzen auf die Ebene der 
Familien/Haushalte und der Individuen beinhaltet. Dies schließt die Veränderung der 
Machtposition von Akteuren auf den verschiedenen Regulierungs- und Handlungs-
ebenen sowie die Verlagerung der Verantwortung für die Bewältigung sozialer Risi-
ken ein. Dieses Downscaling ist daher als wesentliches Element der veränderten 
Governance von Erwerbsarbeit zu betrachten, da entsprechende Prozesse in ver-
schiedenen Funktionssystemen stattfinden und reflexive Bezüge zwischen den ver-
schiedenen Handlungsfeldern entstehen. Die damit einhergehenden Veränderungen 
von Handlungsoptionen oder -restriktionen gestalten sich für verschiedene Beschäf-
tigtengruppen sehr unterschiedlich. 

In der Vergangenheit legten tarifvertragliche Regelungen Mindestbedingungen 
fest, die für die betriebliche Ebene bindend waren und dort ,lediglich‘ operationalisiert 
und umgesetzt wurden. Aktuell bestehen entsprechend wirksame Flächentarifverträ-
ge vor allem noch in den industriellen Kernsektoren und in großbetrieblich strukturier-
ten Dienstleistungsbranchen (z.B. Öffentlicher Dienst, Banken und Versicherungen). 
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Durch die Zunahme von Öffnungsklauseln bzw. betrieblichen Tarifvereinbarungen 
kommt es selbst in diesen Branchen teilweise zu einer Verlagerung der Verhand-
lungen zur Einkommensgestaltung und -verteilung auf die betriebliche Ebene. 
Dadurch haben sich die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten von Betriebsräten 
erheblich ausgeweitet, obgleich die Mitbestimmungskompetenzen durch den Be-
triebsrat im Rahmen der Betriebsverfassung formal nur geringfügige Veränderungen 
erfahren haben. Aufs Engste damit gekoppelt ist eine Veränderung der Macht- und 
Handlungsressourcen der jeweiligen Akteure wie auch die Herausbildung unter-
schiedlicher Koalitionen und Kooperationen, beispielsweise im Sinne der Rolle der 
Betriebsräte als Co-Manager, aber auch in Bezug auf Verhandlungen zwischen Ma-
nagement, Unternehmensleitung, Gewerkschaften und Betriebsräten. 

Die Ausdifferenzierung der Handlungsoptionen einzelner Akteursgruppen gemäß 
unterschiedlicher struktureller Gegebenheiten zeigt sich u.a. darin, dass vor allem 
Betriebsräte in großen Unternehmen Macht- und Einflussmöglichkeiten über ihre Tä-
tigkeit in verschiedenen Arenen bündeln können, während Betriebsräte in kleinen 
und mittleren Betrieben meist nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügen 
(Dombois/Holtrup 2014). Gleichzeitig gibt es immer mehr Branchen und Betriebe, bei 
denen kollektive Interessenvertretungen gänzlich fehlen (Kathmann/Dingeldey 2013; 
WSI-Tarifarchiv 2013). Entsprechend steigt der Anteil der Arbeitnehmer, deren Lohn-
findungsprozess weitgehend individualisiert ist. Während Beschäftigtengruppen am 
unteren Ende der Beschäftigungshierarchie durch die fehlende kollektive Vertretung 
eher benachteiligt sind, zeigt sich z.B. im Kredit- und Versicherungsgewerbe, dass 
durch individuelle Entgeltvereinbarungen im Vergleich zu Tarifverträgen durchaus 
vorteilhafte Ergebnisse erzielt werden können (Groß 2014). Für einige Betriebe bzw. 
Branchen und deren Beschäftigte kann so eine Win-Win-Situation entstehen; dem-
gegenüber unterliegen die Beschäftigten in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
jedoch unterschiedlichen Abstufungen von Risikoverlagerungen und sehen sich auf 
verschiedene Weise gezwungen, die Entlastung der Unternehmen und der staatli-
chen Institutionen von diesen Risiken individuell zu kompensieren. Die zunehmende 
Bedeutung der betrieblichen (Primär)Arena trägt damit insgesamt zu einer Auswei-
tung der Differenzen zwischen Belegschaften und Arbeitsbedingungen nach Bran-
chen bzw. in großen und kleinen Unternehmen bei (Dombois/Holtrup 2014). 

Die Reformen der Sozialsysteme folgen ebenfalls dem allgemeinen Prozess des 
Downscalings und tragen so zur Verlagerung von Risiken – wie auch in manchen 
Fällen von Chancen – auf die individuelle bzw. die Haushaltsebene bei. Die erfolgrei-
che Gestaltung der Berufsbiographie wird damit zusehends als individuelles Projekt 
definiert, das anhand der Figur des Arbeitskraftunternehmers markant skizziert wur-
de (Voß/Pongratz 1998). Insofern geht mit dem institutionellen Downscaling von Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Bewältigungsverantwortung ein Upgrading von Anforde-
rungen und Ansprüchen an das Individuum einher.  

Dies schlägt sich darin nieder, dass das Prinzip der Aktivierung in der Arbeits-
marktpolitik nicht nur die staatliche Unterstützung bei der zügigen Reintegration in 
den Arbeitsmarkt beinhaltet, sondern auch individuelle Leistungen zur Bewältigung 
von Arbeitsmarktrisiken verstärkt einfordert (Dingeldey 2007). Dies gilt ferner für die 
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Nutzung der durch unterschiedliche Ausbildungswege eröffneten Chancen für die 
individuellen Berufskarrieren. Duale wie auch fachschulische Ausbildungsgänge wa-
ren nicht nur ,Brücke‘ in den Arbeitsmarkt, sondern auch mit unterschiedlichen Karri-
ereoptionen verbunden. Aufgrund eines wachsenden Anteils von Hochschulabsol-
venten und gleichzeitig weiterhin bestehenden – oder sogar stärker ausgeprägten – 
Durchlässigkeitsbarrieren zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung fungiert 
die Berufsausbildung heute vielfach nicht mehr als Einstieg in den Aufstieg, sondern 
erweist sich nicht selten als berufsbiographische Sackgasse. Die ganze Vielfalt be-
ruflicher Optionen lässt sich fast nur noch mit einem Hochschulabschluss erschlie-
ßen. Gleichzeitig aber gewährleistet ein hohes zertifiziertes Qualifikationsniveau zu-
nehmend weniger eine Garantie für eine privilegierte Position am Arbeitsmarkt, son-
dern bedarf der weiteren Ausgestaltung durch individuelle Karrierestrategien.  

Individuelle Karriereplanungen haben zu berücksichtigen, dass Aufstieg und Bil-
dungsrendite nach Branche und Tätigkeitsfeld, in Abhängigkeit von Geschlecht und 
Lebensphase bzw. entlang der Entscheidung für Kinder und des individuellen Arran-
gements der Organisation von Reproduktionsarbeit variieren (Dingeldey 2014). Da-
bei gilt es festzuhalten, dass sich – nicht zuletzt durch die Entstandardisierung von 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen – insbesondere für Frauen Möglichkeits-
räume eröffnet haben, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Für de-
ren männliche Partner sind daraus umgekehrt ,neue‘ Notwendigkeiten erwachsen, 
Erwerbsarbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen. In Folge lösen sich klare 
geschlechtsspezifische Aufgabenverteilungen allmählich auf (Kassner/Rüling 2005), 
so dass die Organisation des Alltags und der Biographie letztlich für Männer und 
Frauen schwieriger wird – und innerhalb der jeweiligen Gruppe differenzierter. Dabei 
ist die institutionelle Gestaltung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenfalls ein 
Beispiel für das generelle Downscaling: Einige Aspekte zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf (Teilzeitanspruch, Elternzeit, Elterngeld, Recht auf Kinderbetreuung etc.) 
sind mittlerweile arbeits- und sozialrechtlich verbrieft. Standardisierte Verfahren zur 
konkreten betrieblichen Umsetzung gibt es jedoch nicht, da dieses Thema bisher 
kaum für kollektivvertragliche Regelungen erschlossen wurde. Die Gestaltung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf betrieblicher Ebene wird daher als zuneh-
mende „Regulierung von unten“ wahrgenommen, da sie der Aushandlung zwischen 
Unternehmen bzw. Vorgesetzten und Beschäftigten obliegt (Goedicke/Ellenberger 
2014). Somit tragen letztlich auch die Angebote zur Vereinbarkeit dazu bei, dass die 
Beschäftigungsbedingungen heterogener werden. Chancen der Nutzung hängen 
vom individuellen Status ab, wobei insbesondere diejenigen Beschäftigten(gruppen) 
begünstigt werden, die für die Unternehmen eine strategische Bedeutung haben. 

Die skizzierten Entwicklungen legen nahe, dass die aufgrund der horizontalen 
und vertikalen institutionellen Veränderungen zunehmende Vielfalt von Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen wie auch der individuellen Handlungsoptionen offenbar 
mit einer systematisch differenzierten Verteilung von Risiken und Chancen verbun-
den ist. Diejenigen, die keine oder nur geringe Marktmacht aufbieten können, werden 
nicht nur – wie auch früher – strukturell benachteiligt, sondern sind auch am  
stärksten von der Rücknahme der zuvor institutionell gewährleisteten und rechtlich 
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verbindlichen Schutz- und Sicherungsmechanismen betroffen. Sie sind den Risiken, 
die mit den neuen Governance-Formen einhergehen, daher voll ausgesetzt, während 
sie von den Chancen und Möglichkeiten, die diese bieten, oftmals nicht profitieren 
oder sogar systematisch ausgeschlossen werden.  

3 Anpassungsreaktionen der Akteure als Reflexion des Wandels 

Die soweit resümierten Befunde lassen sich dahingehend pointieren, dass das Er-
werbssystem hoch differenzierte Bedingungskonstellationen für eine wachsende An-
zahl von unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb des Kreises der Arbeitneh-
merInnen schafft. Die in der Governance-Perspektive angelegte reflexive Betrach-
tung von institutionellem Wandel und Akteurshandeln legt es daher nahe, auch 
,Anpassungsreaktionen‘ der verschiedenen Akteure auf verschiedenen Ebenen bzw. 
in verschiedenen Funktionssystemen zu berücksichtigen. Dabei lassen sich drei 
übergreifende Muster erkennen:  

3.1 Einkapselung 

Im Einklang mit der in weiten Teilen des Beschäftigungssystems fortbestehenden 
institutionellen Stabilität existiert nach wie vor eine noch beträchtliche Zahl von Be-
schäftigungsverhältnissen, die dem hergebrachten Normalarbeitsverhältnis entspre-
chen und gemäß einer weit reichenden Definition von Normalarbeit (z.B. Warsewa 
u.a. 1996: 7ff) auch den vollen arbeits- und tarifrechtlichen Schutz genießen. Dies 
lässt sich auch damit erklären, dass sich die entsprechenden Stammbelegschaften 
und ihre kollektiven Interessenorganisationen als Reaktion auf den allgemeinen Fle-
xibilisierungsdruck bislang erfolgreich eingekapselt und Veränderungen abgewehrt 
haben. Einkapselung als Anpassungsreaktion ist damit eng mit dem Prozess des 
Layering verknüpft und hat indirekt zum Entstehen der so genannten Randbeleg-
schaften beigetragen – und damit auch zur Heterogenisierung des Beschäftigungs-
systems insgesamt. Dieser Entwicklung wurden jüngst insofern Grenzen gesetzt, als 
auch verschiedene Gruppen der so genannten Randbelegschaft, insbesondere die 
Leiharbeiter, solidarisch in den fortbestehenden Schutz kollektiver Vereinbarungen in 
Bezug auf gleiche Bezahlung einbezogen wurden. Dies dürfte nicht zuletzt zur Kon-
solidierung der Organisationsmacht und damit indirekt auch zur Bestätigung dieses 
Reaktionsmusters beitragen. Auch in absehbarer Zukunft werden daher die ,alten‘ 
Normalitäten in einem relevanten Segment des Beschäftigungssystems weitgehend 
Bestand haben, obgleich dieser traditionelle Kern schrumpft (gemessen an der Zahl 
der Erwerbstätigen im Normalarbeitsverhältnis) und – z.B. aufgrund abnehmender 
Tarifbindung – qualitativ ausfranst (Niedriglohn in Normalarbeit).  

3.2 Re-Organisation von Machtkonstellationen 

Neben den herkömmlichen branchenbezogenen, kollektiven Organisationsformen 
finden wir ,neue‘ Organisationsprozesse, die auf exklusiven kollektiven Machtpositio-
nen basieren und auf die Herausbildung von berufsgruppenspezifischen Organisati-
onen jenseits der einheitsgewerkschaftlichen Formen der Interessenvertretung set-
zen. Pilotenvereinigung Cockpit, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) 
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oder Marburger Bund (als Vertretung der in Krankenhäusern beschäftigten Ärzte) 
haben gemeinsam, dass sich in ihnen relativ homogene Beschäftigtengruppen orga-
nisieren, die durch Arbeitskampfmaßnahmen in der Lage sind, für die betroffenen 
Unternehmen erhebliche Kosten oder Einnahmeausfälle zu verursachen (Flug- oder 
Zugausfälle, eingeschränkte ärztliche Behandlung etc.). Die entsprechenden Spar-
tengewerkschaften, die zuvor mit anderen, zumeist größeren Gewerkschaften eine 
Tarifunion bildeten, aktivieren nun ihre Organisationsmacht vor allem für einen sepa-
raten Tarifvertrag. Damit wird ihre Marktmacht nicht mehr ,solidarisch‘ für alle Be-
schäftigten der Branche genutzt, sondern zur Durchsetzung von Gruppeninteressen 
eingesetzt (Schroeder/Greef 2008).  

Dies verläuft oftmals parallel zu Organisationsprozessen, welche die Nutzung 
und Weiterentwicklung von Qualifikationen sowie die Ermöglichung individueller Auf-
stiegsperspektiven professionsspezifisch gestalten. So zeigt Heisig (2014) etwa mit 
Blick auf organisationsbasierte Professionen, dass hier die formale Hochschulausbil-
dung nur eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für den beruflichen 
Aufstieg bildet. Hinzu kommt die Bereitschaft zu häufigeren Wechseln des Arbeits-
platzes, die auch an Unternehmensgrenzen nicht Halt machen. Während Seniorität 
und Akkumulation von betriebsspezifischer Erfahrung dadurch an Bedeutung verlie-
ren, wird die Einbindung in professionelle Netzwerke zu einem zunehmend wichtigen 
Ausweis überbetrieblicher Beschäftigungsfähigkeit und zu einer individuellen  
Ressource in betrieblichen Aushandlungsprozessen. Eine andere Form der Re-
Organisation von Beschäftigung, Qualifikation und Profession wird anhand des Be-
rufsfeldes der Kinderbetreuung sichtbar (Hammer u.a. 2014): Neben das Gros der 
weiterhin fachschulisch ausgebildeten Erzieherinnen treten pädagogisch ausgebilde-
te Hochschulabsolventinnen, die nun auch über einen exklusiven Zugang zu den Lei-
tungsfunktionen verfügen. Dieser Aufwertungs- und Professionalisierungsprozess 
wird zunehmend durch den Einsatz von kostengünstigeren Assistenzkräften ergänzt, 
die nur über ein relativ geringes Maß an Qualifikationen verfügen. Insgesamt wird 
damit eine stärkere Abstufung von Qualifikationsanforderungen und beruflichen 
Chancen erkennbar, die häufig mit einer Verriegelung traditioneller Aufstiegsoptionen 
einhergeht. Die verschiedenen Prozesse der Re-Organisation tragen maßgeblich zur 
Segmentierung und Differenzierung des Beschäftigungssystems bei.  

3.3 Kompensation 

Das zuvor aufgezeigte Downscaling geht vielfach mit einem Rückzug staatlicher Re-
gulierungs-, Finanzierungs- und Erfüllungsverantwortung einher. Vereinzelt ist freilich 
auch eine Zunahme staatlicher Aktivität zu beobachten, die reflexiv die sozialen Fol-
gen des institutionellen Wandels bearbeitet und partiell kompensiert. Dabei stellt ins-
besondere die Einführung von (bislang branchenbezogenen) Mindestlöhnen eine 
partielle Kompensation der erodierenden Tarifdeckung bzw. der Zunahme nicht exis-
tenzsichernder Löhne dar. Daneben kann die Erhöhung von Transferleistungen wie 
Kindergeld als partielle sozialstaatliche Kompensation sinkender Erwerbseinkommen 
(Groß 2014; Berninger/Schröder 2014), angesichts hoher Bedarfe im Familienkontext 
betrachtet werden.  
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Auf einer individuellen bzw. Haushaltsebene ist die steigende Erwerbstätigkeit von 
Frauen nicht nur durch veränderte sozio-kulturelle Präferenzen zu erklären, sondern 
ebenso als Kompensation des erodierenden (männlichen) Familienlohns zu verste-
hen, der die ökonomische Voraussetzung für das traditionelle männliche Ernährer-
modell bildete. Gleichzeitig werden die mit der überproportionalen Zunahme flexibler 
Beschäftigungsverhältnisse und Niedriglohnbeschäftigung bei Frauen einhergehen-
den Risiken vielfach (weiterhin) über das Normalarbeitsverhältnis der Männer bzw. 
daraus abgeleiteter sozialer Rechte innerhalb familialer Arrangements ,abgesichert‘ 
(Berninger/Dingeldey 2013; Dingeldey/Berninger 2013). Voraussetzung dafür ist die 
Re-Organisation der Reproduktionsarbeit, die sich u.a. im Ausbau staatlich geförder-
ter Kinderbetreuung niederschlägt, gleichzeitig jedoch kaum eine Vollzeiterwerbstä-
tigkeit beider Partner zulässt. Insbesondere das modernisierte Ernährermodell, das 
mittlerweile in Familien mit betreuungsbedürftigen Kindern dominiert, zeigt damit eine 
wechselseitige Kompensation von Einkommens- und Beschäftigungsrisiken inner-
halb der Familien (Dingeldey 2014).  

Die skizzierten Anpassungsreaktionen haben exemplarischen Charakter und wä-
ren sicherlich noch weiter zu ergänzen. Zu erkennen ist gleichwohl, dass sie jeweils 
auf unterschiedlichen kollektiv und/oder individuell verfügbaren und mobilisierbaren 
Macht- und Handlungsressourcen beruhen. Diese sind auf die verschiedenen sozia-
len Gruppen unterschiedlich verteilt und werden mehr oder weniger ,effizient‘ ge-
nutzt. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die skizzierten Anpassungsreaktio-
nen soziale Ungleichheiten reflexiv verstärken. 

4 Konturen und Folgen einer neuen Governance von Erwerbsarbeit: „Bipolare 

Heterogenisierung“ 

Die Parallelität von Kontinuität und Wandel des deutschen Erwerbssystems erscheint 
mithin als Ausdruck zweier eng miteinander verschränkter Entwicklungsdynamiken: 
In der horizontalen Dimension wird die Bewahrung verschiedener institutioneller 
Elemente einerseits durch den im Zuge fehlender Anpassung zu beobachtenden Be-
deutungsverlust und andererseits durch An- bzw. Überlagerungen neuer institutionel-
ler Arrangements begleitet. In der vertikalen Dimension wurden Regulierungs- und 
Entscheidungskompetenzen auf untergeordnete Ebenen wie Betrieb, Haushalt und 
Individuum verlagert. In der Summe bewirken diese Veränderungen eine Heteroge-
nisierung sozialer Rechte und Ansprüche, die nicht mehr qua Status ,garantiert‘, 
sondern in ihrer Einlösung letztlich vom konkreten Kontext (Branche, Betrieb etc.) 
und/oder von individuellen oder kollektiven Machtressourcen abhängig werden. 

Zu einem wesentlichen Kennzeichen der ,neuen‘ Governance von Erwerbsarbeit 
wird daher faktisch eine gewisse Offenheit und Mehrdeutigkeit der institutionellen 
Ordnungs-, Selektions-, Verteilungs- und Schutzfunktionen. Die Wechselwirkungen 
zwischen den institutionellen Arrangements über verschiedene Funktionsbereiche 
bzw. gesellschaftliche Subsysteme hinweg tragen zusätzlich dazu bei, dass die 
Handlungsbedingungen der Akteure des Erwerbssystems komplexer und uneindeu-
tiger werden. Entsprechend gewinnen der jeweilige Umgang der individuellen oder 
kollektiven Akteure mit bestehenden Handlungsmöglichkeiten bzw. deren effiziente 
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Nutzung und reflexive Kombination zunehmend an Relevanz in Bezug auf die erziel-
ten ,Wirkungen‘ – und damit die sozialen Folgen.  

Unter der Prämisse, dass institutionelle Veränderungsprozesse in vielen Berei-
chen noch in vollem Fluss sind und/oder reflexive Bezüge durch institutionelles oder 
kollektives Handeln sich noch kaum verfestigt haben, lassen sich aufgrund der hier 
skizzierten, veränderten Strukturen der Governance von Erwerbsarbeit gleichwohl 
punktuell neue institutionelle Komplementaritäten und damit einhergehende neue 
Normalitäten im deutschen Erwerbssystem absehen:  

• Der Zuschnitt von Bildungs- und Berufskarrieren scheint sich grundsätzlich 

von der ehemals stark ausgeprägten Betriebsbindung zu lösen. Deren Grund-
lagen – von der berufsfachlichen Ausbildung bis zur Anwendung diverser  
Senioritätsregeln im Betrieb – werden zusehends durch allgemeinere Voraus-
setzungen einer individuell planbaren, überbetrieblichen Beschäftigungsfähig-
keit – vom (Fach)Hochschulabschluss bis zur inhaltlichen Neujustierung be-
trieblicher Sicherheitsversprechen – abgelöst. Letztlich bleiben zwar die kon-
kreten betrieblichen Bedingungen entscheidend für die Ausprägung von indi-
viduellem Status, Einkommen und sozialer Sicherheit, aber die ehemals weit-
gehend an die Dauer der Betriebszugehörigkeit gekoppelten Karriereautoma-
tismen werden zunehmend ersetzt durch Professionalität und überbetrieblich 
orientierte individuelle Karrierestrategien. Damit aber treten allgemeine institu-
tionalisierte Verlaufsmuster von Bildungs- und Berufskarrieren zunehmend in 
den Hintergrund, während ,neue‘ Normalitäten zunehmend gruppenspezifi-
sche und individuelle Muster widerspiegeln. 

• Die Strukturen des Interessenausgleichs zwischen Arbeitgebern und abhängig 

Beschäftigten unterliegen großflächigen Individualisierungs- und Verbetriebli-
chungsprozessen. Daher nimmt die Verbreitung kleinteiliger Interessenaus-
handlungen und -auseinandersetzungen erheblich zu. Die damit einhergehen-
de Reorganisation von Machtressourcen wird auch hier vermutlich eine Zu-
nahme gruppenspezifischer, professionsbasierter kollektiver Organisations-
formen hervorbringen, die durch zunehmende Individualisierung begleitet wird. 
Ein entsprechend modifiziertes korporatistisches Modell dürfte mit einem ver-
stärkten staatlichen Engagement bei der Gewährleistung von Mindeststan-
dards für Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen verbunden sein. Dabei 
wird ,Normalität‘ nicht mehr vom Zentrum aus als mittlerer, normativer Be-
zugspunkt, sondern von der Peripherie aus als offener Raum ,jenseits‘ des 
Einhaltens von Mindestnormen definiert. 

• Ein modernisiertes Familienernährermodell etabliert sich aufgrund starker in-

stitutioneller Kompatibilitäten zwischen den aktuell bestehenden Anreizen und 
Restriktionen im Sozialsystem, den z.T. divergierenden Entwicklungen von 
Lohn- und Beschäftigungsstrukturen in Industrie- und Dienstleistungsbranchen 
wie auch den veränderten Familienleitbildern. Die Kombination aus männli-
cher Normalarbeit und weiblicher Teilzeitarbeit avanciert zur ,neuen‘ Normali-
tät in Bezug auf das Familienmodell. Umgekehrt wird damit jedoch die Zwei-
verdienerfamilie faktisch vorausgesetzt, um die Folgen der Flexibilisierung von 
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Löhnen und Arbeitsformen quasi ,individuell-familial‘ aufzufangen. Die exklusi-
ve Wirkung der an dieser neuen Normalitätsvorstellung orientierten institutio-
nellen Kompatibilitäten manifestiert sich damit unmittelbar in einem höheren 
Prekaritätsrisiko für all jene, die von der Norm abweichen wie z.B. Alleinerzie-
hende oder Paare, die beide flexibel beschäftigt sind. 

Die einzelnen Elemente einer neuen postfordistischen Governance des Erwerbs-
systems sind für dessen Akteure in zunehmendem Maße nur noch reflexiv zu deu-
ten. Den dadurch erzeugten ,neuen‘ Normalitäten ist zueigen, dass sie individuell 
oder auch kollektiv höchst voraussetzungsvoll und im Zeitverlauf bzw. im Lebenslauf 
nicht unbedingt stabil sind. Damit aber sind sie gleichzeitig auch exklusiv und können 
nur jeweils selektive Geltung entfalten. Die sozialen Folgen einer entsprechend ver-
änderten Governance von Erwerbsarbeit können mit Blick auf die sozialstrukturelle 
Entwicklung anhand des Bildes der „bipolaren Heterogenisierung“ beschrieben wer-
den.  

Dabei machen wir einen zwar schrumpfenden, aber durchaus noch relevanten 
Kern der Erwerbsbevölkerung aus, deren Arbeits- und Lebensbedingungen – auf der 
Basis der bereits skizzierten Einschränkungen und Modifizierungen – durch die tradi-
tionellen Institutionen und die von ihnen geprägten Normalitäten – Normalarbeitsver-
hältnis, Normalfamilie und Normalbiographie – bestimmt sind. Daneben verweisen 
jedoch die Lohnentwicklung und die Re-Organisation kollektiver Interessen, die be-
trieblichen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch die impliziten 
Tauschangebote bei instabilen Beschäftigungen auf eine zunehmende Polarisierung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen in Richtung Privilegierung einerseits und in 
Richtung Prekarisierung andererseits. Jenseits des traditionellen Kerns, der nach wie 
vor die ,modernen Individuen‘ des fordistischen Zeitalters bzw. dessen Erwerbs-
system repräsentiert, lässt sich daher in der Tat die Polarität von ,Individuen im 
Übermaß‘ auf der einen Seite und ,bloßen Individuen‘ auf der anderen als Ausdruck 
entgegengesetzter postfordistischer Modernisierungspfade beschreiben (Castel 
2011; Warsewa 2014).  

Innerhalb dieser bipolaren Entwicklungsdynamik sind freilich vielfältige heteroge-
ne Kombinationen von Status, Einkommen und sozialer Sicherung zu finden, so dass 
die Übergänge an vielen Stellen fließend erscheinen. So variieren etwa die Zukunfts-
aussichten in den Berufskarrieren gerade jüngerer WissenschaftlerInnen typischer-
weise „zwischen W3 und Hartz IV“ (Lange-Vester/Teiwes-Kügler 2013) und damit 
zwischen Privilegierung und Prekarisierung. Gleichzeitig lässt sich auch nicht leug-
nen, dass vielfältige Optionen zu enormen Privilegierungen kumulieren oder sich 
umgekehrt zu erheblichen Risiken addieren können. Bildung und Geschlecht schei-
nen nach wie vor wesentliche Strukturierungsmerkmale zu sein, welche die Chancen 
für die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Gruppen maßgeblich beeinflussen. Da-
bei ist der individuell hergestellte Bezug zwischen Erwerbstätigkeit und Familie von 
zunehmender Bedeutung. So beeinflussen nicht nur berufsbiographische, sondern 
auch familiale Ereignisse (z.B. Scheidung, Geburt von Kindern) bzw. die ,Wahl‘ der 
familialen Erwerbsmuster maßgeblich die soziale Lage – und zwar von beiden Ge-
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schlechtern. Relevant ist also nicht nur, ob kollektive, familiale oder individuelle 
Handlungs- und Machtressourcen zur Verfügung stehen, sondern auch wie sie ge-
nutzt werden, um beispielsweise bestehende Risiken in einem Handlungsfeld über 
die Nutzung von ,Optionen‘ in einem anderen auszugleichen. Dies erscheint wesent-
lich im Hinblick auf die Vermeidung oder Minderung des Risikos sozialer Prekarität. 
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